
 

Satzung des Versorgungswerks 
der Psychotherapeutenkammer 

Nordrhein-Westfalen 
 
Satzung des Versorgungswerks der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfa-
len (PTV), beschlossen am 28.09.2003, genehmigt durch das Finanzministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen am 14.10.2003 (Vers 35-00 1. (26) IV C4) und 
neu bekanntgemacht am 27.01.2010 im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen (MBl. NRW. 2010 S. 118) in der Fassung der 
 

1. Satzungsänderung vom 08.06.2010, genehmigt durch Erlass des Finanzministeriums 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 08.06.2010 (Vers 35-00-1. (26) III B4), ausge-
fertigt durch den Vorsitzenden der Vertreterversammlung sowie den Vorsitzenden des 
Verwaltungsrates am 08.06.2010 und bekannt gemacht im Ministerialblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen (MBl. NRW. 2010 S. 566); die Satzungsänderung tritt zum 
01.07.2010 in Kraft. 

 
2. Satzungsänderung vom 08.06.2010, genehmigt durch Erlass des Finanzministeriums 

des Landes Nordrhein-Westfalen vom 29.06.2010 (Vers. 35-00-1 (26) 6-10 III B4), 
ausgefertigt durch den Vorsitzenden der Vertreterversammlung sowie den Vorsitzenden 
des Verwaltungsrates am 14.07.2010 und bekannt gemacht im Ministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen (MBl. NRW. 2010 S. 756); die Satzungsänderung tritt zum 
01.01.2011 in Kraft. 

 
3. Satzungsänderung vom 20.06.2012, genehmigt durch Erlass des Finanzministeriums 

des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02.11.2012 (Vers. 35-00-1 (26) 10-12 III B4), 
ausgefertigt durch den Vorsitzenden der Vertreterversammlung sowie den Vorsitzenden 
des Verwaltungsrates am 19.11.2012 und bekannt gemacht im Ministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen (MBl. NRW. 2012 S. 712); die Satzungsänderung tritt zum 
01.01.2013 in Kraft. 

 
4. Satzungsänderung vom 12.06.2013, genehmigt durch Erlass des Finanzministeriums 

des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.07.2013 (Vers. 35-00-1 (26) III B4), ausge-
fertigt durch den Vorsitzenden der Vertreterversammlung sowie den Vorsitzenden des 
Verwaltungsrates am 07.08.2013 und bekannt gemacht auf der Homepage des Versor-
gungswerks unter www.ptv-nrw.de -> Rechtsgrundlagen -> Satzung am 23.08.2013; 
die Satzungsänderung tritt zum 01.10.2013 in Kraft. 

 
5. Satzungsänderung vom 25.09.2019, genehmigt durch Erlass des Finanzministeriums 

des Landes Nordrhein-Westfalen vom 07.01.2020 (Vers. 35-00-1 (26)), ausgefertigt 
durch den Vorsitzenden der Vertreterversammlung sowie den Vorsitzenden des Verwal-
tungsrates am 17.01.2020 und bekannt gemacht auf der Homepage des Versorgungs-
werks unter www.ptv-nrw.de -> Rechtsgrundlagen -> Satzung am 11.02.2020; die 
Satzungsänderung tritt zum 01.01.2020 in Kraft.  

 
6. Satzungsänderung vom 07.07.2020, genehmigt durch Erlass des Finanzministeriums 

des Landes Nordrhein-Westfalen vom 01.09.2020 (Vers. 35-00-1 (U 26) III B 4), aus-
gefertigt durch den Vorsitzenden der Vertreterversammlung sowie den Vorsitzenden 
des Verwaltungsrates am 23.09.2020 und bekannt gemacht auf der Homepage des 
Versorgungswerks unter www.ptv-nrw.de -> Rechtsgrundlagen -> Satzung am 
19.10.2020; die Satzungsänderung tritt zum 01.01.2021 in Kraft. 
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I. Organisation 

 
§ 1 Rechtsnatur, Sitz und Aufgaben 

 
(1) Das Versorgungswerk der Psychothera-

peutenkammer Nordrhein-Westfalen 
(Versorgungswerk) ist eine Einrichtung 
der Psychotherapeutenkammer Nord-
rhein-Westfalen, Körperschaft des öffent-
lichen Rechts. Es hat seinen Sitz in Düs-
seldorf. 

 
(2) Das Versorgungswerk hat die Aufgabe, für 

die Angehörigen der Psychotherapeuten-
kammer Nordrhein-Westfalen und ihre 
Familienmitglieder gemäß den Bestim-
mungen des § 6 a des Heilberufsgesetzes 
Versorgung nach Maßgabe dieser Satzung 
zu gewähren. 

 
 

§ 2 Organe 
 
Die Organe des Versorgungswerks sind:  
 

 1. Die Kammerversammlung 
 2. Die Vertreterversammlung 
 3. Der Verwaltungsrat. 

 
 

§ 3 Kammerversammlung 
 
Die Kammerversammlung der Psychothera-
peutenkammer entscheidet über: 
 

1. die Beschlussfassung über die Auflö-
sung des Versorgungswerkes mit 4/5 
Mehrheit der gewählten Mitglieder der 
Kammerversammlung und die im Zuge 
der Abwicklung notwendigen Maßnah-
men, 

2. die Wahl von Mitgliedern sowie Ersatz-
mitgliedern der Vertreterversammlung 
für den Bereich der Psychotherapeu-
tenkammer Nordrhein-Westfalen, 

3. die Übernahme der Verwaltung des 
Versorgungswerks durch eine andere 
Institution sowie die Übernahme der 
Verwaltung durch andere Versor-
gungswerke, 

4. sonstige in dieser Satzung der Kam-
merversammlung zugewiesene Ange-
legenheiten. 

 
 

§ 3 a Vertreterversammlung 
 
(1) Die Vertreterversammlung besteht aus bis 

zu 15 Mitgliedern sowie einer gleichen An-
zahl von Ersatzmitgliedern, die Mitglied im 
Versorgungswerk sein müssen. Die Mit-
glieder sowie die Ersatzmitglieder werden 
für die Dauer von 5 Jahren (Wahlperiode) 
gewählt und bleiben bis zur Konstituierung 
der jeweils neugewählten Vertreterver-
sammlung im Amt. Wählt die Vertreterver-
sammlung eines ihrer Mitglieder in den 
Verwaltungsrat, scheidet es mit der An-
nahme der Wahl zum Verwaltungsrat aus 
der Vertreterversammlung aus, und es 
rückt das Ersatzmitglied in die Vertreter-
versammlung nach, das bei der Wahl zur 
Vertreterversammlung die meisten Stim-
men erhalten hat. Sind Mitglieder der Psy-
chotherapeutenkammer eines anderen 
Bundeslandes über einen Staatsvertrag o-
der ein Verwaltungsabkommen Mitglied 
des Versorgungswerkes, entsendet jede 
Psychotherapeutenkammer 5 Mitglieder in 
die Vertreterversammlung. Besteht kein 
Staatsvertrag und kein Verwaltungsab-
kommen mit einem anderen Bundesland, 
entsendet die Psychotherapeutenkammer 
Nordrhein-Westfalen 10 Mitglieder in die 
Vertreterversammlung. Die Mitgliedschaft 
in der Vertreterversammlung endet mit 
dem Ende der Mitgliedschaft im Versor-
gungswerk. 

 
(2) Die Vertreterversammlung wählt aus ihrer 

Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsit-
zenden sowie eine Stellvertreterin oder ei-
nen Stellvertreter. Beide sollen unter-
schiedlichen Kammern angehören. Die 
Vertreterversammlung kann sich eine Ge-
schäftsordnung geben. 

 
(3) Die Einberufung zu einer Vertreterver-

sammlung erfolgt durch die Vorsitzende o-
der den Vorsitzenden der Vertreterver-
sammlung, im Verhinderungsfalle durch 
seine Stellvertreterin oder seinen Stellver-
treter, mit Bekanntgabe der Tagesordnung 
schriftlich oder in Textform und mit einer 
Frist von mindestens drei Wochen. Der 
Verwaltungsrat sowie ein Drittel der Mit-
glieder der Vertreterversammlung können 
jederzeit die Einberufung verlangen. Die 
Sitzung der Vertreterversammlung kann 
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ganz oder teilweise auch im Wege der 
elektronischen Kommunikation als Video-
konferenz durchgeführt werden, sofern die 
Teilnehmerrechte der Mitglieder der Ver-
treterversammlung gewahrt werden und 
die Aufgabenwahrnehmung nicht beein-
trächtigt wird. Die Sitzung wird als Video-
konferenz durchgeführt, wenn die oder der 
Vorsitzende dies in begründeten Ausnah-
mefällen bestimmt oder wenn ein Drittel 
der Mitglieder der Vertreterversammlung 
dies verlangt. 

 
(4) Die Vertreterversammlung ist beschlussfä-

hig, wenn mehr als die Hälfte ihrer Mitglie-
der anwesend ist. Sie fasst ihre Beschlüsse 
mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder, im Falle des Abs. 5 Nr. 5 mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwe-
senden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit 
ist ein Antrag abgelehnt. Als anwesend in 
diesem Sinne gilt auch, wer im Wege der 
elektronischen Kommunikation an einer Vi-
deokonferenz teilnimmt. Beschlüsse kön-
nen auch im Umlaufverfahren schriftlich o-
der in Textform gefasst werden, es sei 
denn, ein Drittel der Mitglieder der Vertre-
terversammlung widerspricht dem schrift-
lich oder in Textform. 

 
(5) Die Vertreterversammlung beschließt  

über: 
 

1. die Änderung der Satzung des Ver-
sorgungswerkes, 

2. die Feststellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts, 

3. die Festsetzung der Beiträge und Be-
messung der Leistungen, insbeson-
dere über die Verwendung des Über-
schusses, 

4. die Entlastung des Verwaltungsrates, 
5. die Wahl und Abberufung von Ver-

waltungsratsmitgliedern, 
6. die Aufwandsentschädigung für Mit-

glieder der Vertreterversammlung 
und des Verwaltungsrates, 

7. sonstige in dieser Satzung der Ver-
treterversammlung zugewiesenen 
Angelegenheiten. 

 
(6) Beschlüsse der Vertreterversammlung zu 

Abs. 5 Nr. 1 bedürfen der Genehmigung 
der Versicherungsaufsichtsbehörde. 

 
 

§ 4 Verwaltungsrat 
 
(1)Der Verwaltungsrat besteht aus 5 Mitglie-

dern, von denen mindestens 3 dem Versor-
gungswerk angehören müssen und in dem 
jede beteiligte Kammer vertreten sein soll. 
Die Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen 
nicht zugleich Mitglied der Vertreterver-
sammlung sein. Die Mitglieder des Verwal-
tungsrates werden für die Dauer von 5 Jah-
ren gewählt. 

 
(2)Die Tätigkeit der Mitglieder des Verwal-

tungsrates ist ehrenamtlich. 
 
(3)Der Verwaltungsrat bleibt nach Ablauf sei-

ner Amtszeit bis zum Zusammentreten des 
neu gewählten Verwaltungsrates im Amt. 

 
(4)Die Sitzungen des Verwaltungsrates sind 

nicht öffentlich. Sie können auch ganz oder 
teilweise als Audio- oder Videokonferenz 
durchgeführt werden. Der Verwaltungsrat 
kann zur fachlichen Beratung Sachverstän-
dige zu seinen Sitzungen hinzuziehen. 

 
(5)Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, 

wenn mindestens 3 seiner Mitglieder anwe-
send sind. Als anwesend in diesem Sinne 
gilt auch, wer im Wege der elektronischen 
Kommunikation an einer Audio- oder Vide-
okonferenz teilnimmt. Beschlüsse können 
auch im Umlaufverfahren schriftlich oder in 
Textform gefasst werden, es sei denn, zwei 
Mitglieder des Verwaltungsrates oder die 
Geschäftsführung widersprechen dem 
schriftlich oder in Textform. Beschlüsse 
kommen mit einfacher Mehrheit zustande. 

 
(6)Der Verwaltungsrat ist mindestens zweimal 

jährlich einzuberufen. Er ist außerdem in-
nerhalb einer angemessenen Frist einzube-
rufen, wenn mindestens zwei Mitglieder o-
der die Geschäftsführung dies schriftlich o-
der in Textform unter Angabe des zu be-
handelnden Gegenstandes verlangen. 

 
(7)Ein Verwaltungsratsmitglied kann nur aus 

wichtigem Grund durch die Vertreterver-
sammlung abberufen werden. 

 
(8)Bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Ver-

waltungsrates wählt die Vertreterversamm-
lung in ihrer nächsten Sitzung einen Nach-
folger für die restliche Amtszeit des Verwal-
tungsrates. 
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§ 5 Vorsitz, Vertretung 
 
(1) Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte 

eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden, 
die oder der Mitglied der Psychotherapeu-
tenkammer Nordrhein-Westfalen ist, sowie 
eine Stellvertreterin oder einen Stellvertre-
ter. Beide müssen dem Versorgungswerk 
angehören. Sie oder er leitet den Verwal-
tungsrat und führt die Aufsicht über die 
Geschäftsführung.  

 
(2) Die oder der Vorsitzende des Verwaltungs-

rates vertritt das Versorgungswerk gericht-
lich und außergerichtlich. Sie oder er kann 
zur Durchführung sämtlicher Geschäfte 
des Versorgungswerkes Vollmachten ertei-
len. 

 
 

§ 6 Aufgaben des Verwaltungsrates  
 
(1)Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte des 

Versorgungswerkes. Ihm obliegen alle Auf-
gaben, die nicht der Kammerversammlung 
oder der Vertreterversammlung vorbehal-
ten sind oder zur Zuständigkeit der Ge-
schäftsführung gehören. Der Verwaltungs-
rat kann zur Wahrnehmung der laufenden 
Geschäfte eine Geschäftsführung bestellen. 

 
(2)Der Verwaltungsrat beschließt auf der 

Grundlage eines versicherungsmathemati-
schen Gutachtens den technischen Ge-
schäftsplan. Dieser bedarf der Genehmi-
gung der Versicherungsaufsichtsbehörde.  

 
(3)Der Verwaltungsrat beschließt neben den in 

dieser Satzung gesondert aufgeführten An-
gelegenheiten über: 

 
1.  Vorschläge für die Vertreterversamm-

lung zur Satzungsänderung sowie zur 
Verwendung des Überschusses, 

2.  Bestellung der Abschlussprüferin oder 
des Abschlussprüfers und der Versiche-
rungsmathematikerin oder des Versi-
cherungsmathematikers, 

3.  die Grundsätze der Vermögensanlage, 
4.  den Abschluss von Überleitungsab-

kommen, 
5.  die Bewilligung und Ablehnung von 

Versorgungsleistungen, 
6.  die Bildung von Arbeitskreisen für be-

sondere Aufgaben. 

 
(4)Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, jährlich, 

spätestens neun Monate nach Beendigung 
des Geschäftsjahres, einen von einer Ab-
schlussprüferin oder einem Abschlussprüfer 
geprüften Jahresabschluss nebst Lagebe-
richt und Prüfungsbericht der Vertreterver-
sammlung zur Feststellung vorzulegen. 

 
 

§ 7 Geschäftsführung 
 
Die Geschäftsführung leitet die Geschäfts-
stelle. Sie führt die laufenden Verwaltungsge-
schäfte nach den vom Verwaltungsrat be-
stimmten Grundsätzen und vollzieht die Be-
schlüsse des Verwaltungsrates. Sie wird auf 
Beschluss des Verwaltungsrates von der Vor-
sitzenden oder dem Vorsitzenden bestellt. Sie 
nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrates 
mit beratender Stimme teil. Über die Entlas-
tung der Geschäftsführung entscheidet der 
Verwaltungsrat. 
 
 
 

II. Mitgliedschaft 
 

§ 8 Pflichtmitgliedschaft 
 
Mitglied des Versorgungswerks ist: 
 

1.  wer am 1.1.2004 Mitglied der Psycho-
therapeutenkammer Nordrhein-West-
falen war oder 

2.  wer nach dem 1.1.2004 Mitglied der 
Psychotherapeutenkammer Nordrhein-
Westfalen wird und das 63. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat.  

 
Die Mitgliedschaft im Versorgungswerk setzt 
die Approbation nach dem Psychotherapeu-
tengesetz (PsychThG) voraus. 
 
 

§ 9 Befreiung von der Beitragspflicht 
 
(1)Auf Antrag wird von der Beitragspflicht in 

dem Versorgungswerk vollständig oder teil-
weise befreit, wer 

 
1. aufgrund eines öffentlich-rechtlichen 

ständigen Dienst- oder ähnlichen Be-
schäftigungsverhältnisses besoldet 
wird und Anspruch auf Ruhegeld und 
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Hinterbliebenenversorgung nach be-
amtenrechtlichen Grundsätzen hat 
und aus einer etwaigen gleichzeitig 
ausgeübten selbstständigen Tätigkeit 
nicht mehr als geringfügige Einkünfte 
erwirtschaftet; der Verwaltungsrat 
beschließt die Höhe der Geringfügig-
keitsgrenze, 

 
2.  eine Befreiung von der Mitgliedschaft 

oder eine vollständige oder teilweise 
Befreiung von der Beitragspflicht in 
einer anderen durch Gesetz angeord-
neten oder auf Gesetz beruhenden 
berufsständischen öffentlich-rechtli-
chen Versicherungs- oder Versor-
gungseinrichtung erwirkt hat, wenn 
der Tatbestand, der zu dieser Befrei-
ung geführt hat, noch besteht, 

 
3.  pflichtversichert in der gesetzlichen 

Rentenversicherung ist und aus einer 
gleichzeitig ausgeübten selbstständi-
gen Tätigkeit nicht mehr als geringfü-
gige Einkünfte erwirtschaftet; der 
Verwaltungsrat beschließt die Höhe 
der Geringfügigkeitsgrenze, 

 
4.  aufgrund einer durch Gesetz ange-

ordneten oder auf Gesetz beruhen-
den Verpflichtung Mitglied einer an-
deren berufsständischen öffentlich-
rechtlichen Versicherungs- oder Ver-
sorgungseinrichtung ist und seine 
Mitgliedschaft in dem dazugehörigen 
Kammerbereich weiter besteht. 

 
5.  aufgrund seiner angestellten oder 

selbstständigen Tätigkeit Pflichtbei-
träge zu einer öffentlich-rechtlichen 
Versicherungs- oder Versorgungsein-
richtung eines anderen Mitgliedsstaa-
tes der Europäischen Union (EU) oder 
des Europäischen Wirtschaftsraumes 
(EWR) entrichtet oder 

 
6.  bei Beginn der Mitgliedschaft die Vo-

raussetzungen für einen Rentenbe-
zug nach § 15 Abs. 1 oder Abs. 2 er-
füllt. 

 
(2)Ein Befreiungsantrag kann nur schriftlich o-

der in Textform binnen einer Ausschluss-
frist von sechs Monaten nach Eintritt der 
Voraussetzungen gestellt werden. Der Fort-

bestand der Voraussetzungen, die zur Be-
freiung geführt haben, ist anhand geeigne-
ter Unterlagen im Sinne von § 28 Abs. 6 
nachzuweisen. 

 
(3)Bis zum Erwerb einer Anwartschaft ruhen 

bei vollständiger Beitragsbefreiung alle Mit-
gliedschaftsrechte. Mitglieder, deren Mit-
gliedschaftsrechte nach einem Ruhen auf-
leben, werden wie Mitglieder behandelt, 
deren Mitgliedschaft zu diesem Zeitpunkt 
erstmalig beginnt, mit allen sich daraus 
nach dieser Satzung ergebenden Folgen. 

 
 

§ 10 Aufhebung der Befreiung 
 
Wer nach § 9 Abs. 1 vollständig von der Bei-
tragspflicht befreit ist, kann schriftlich oder in 
Textform beantragen, dass die Befreiung ab 
Antragsmonat aufgehoben wird. Wessen Mit-
gliedschaftsrechte nach § 9 Abs. 3 vollständig 
ruhen, kann die Aufhebung der Befreiung nur 
bis zur Vollendung des 55. Lebensjahres bean-
tragen. 
 
 

§ 11 Beendigung und Weiterführung 
der Mitgliedschaft 

 
(1)Die Mitgliedschaft im Versorgungswerk en-

det  
 

1. mit dem Tode des Mitglieds, 
2. wenn das Mitglied nicht mehr der Psy-

chotherapeutenkammer Nordrhein-
Westfalen, Landespsychotherapeuten-
kammer Baden-Württemberg oder der 
Ostdeutschen Psychotherapeutenkam-
mer angehört, sofern es nicht Berufs-
unfähigkeits- oder Altersrente des Ver-
sorgungswerkes bezieht. 

 
(2)Wessen Mitgliedschaft nach Abs. 1 Nr. 2 be-

endet ist, kann die Mitgliedschaft mit allen 
Rechten und Pflichten fortsetzen, wenn 
dies innerhalb einer Ausschlussfrist von 
sechs Monaten nach dem Ausscheiden be-
antragt wird und zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung keine Mitgliedsbeiträge rückstän-
dig sind. Wer fortsetzt, hat mindestens 
1/10 des Höchstbeitrages zur gesetzlichen 
Rentenversicherung zu entrichten. Der An-
trag kann nach Eintritt der Voraussetzun-
gen für den Leistungsfall nicht mehr gestellt 
werden, es sei denn, die Voraussetzungen 
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für den Leistungsfall sind bereits vor dem 
Ausscheiden des Mitglieds eingetreten. Der 
Antrag auf Fortsetzung der Mitgliedschaft 
ist ausgeschlossen, wenn eine Beitragser-
stattung rechtskräftig erfolgt ist oder so-
lange eine Mitgliedschaft in einem anderen 
Psychotherapeutenversorgungswerk im 
Bundesgebiet besteht. 

 
(3)Eine Mitgliedschaft nach Abs. 2 kann vom 

Mitglied durch eine entsprechende Erklä-
rung in eingeschriebenem Brief mit einer 
Frist von drei Monaten auf den Schluss ei-
nes Kalendervierteljahres für beendet er-
klärt werden. Wird eine neue Mitgliedschaft 
in einem anderen Psychotherapeutenver-
sorgungswerk im Bundesgebiet begründet, 
endet die Mitgliedschaft nach Abs. 2 mit 
dem Tag der Begründung der neuen Mit-
gliedschaft. 

 
(4)Eine Mitgliedschaft nach Abs. 2 kann vom 

Versorgungswerk mit einer Frist von drei 
Monaten zum Monatsersten für beendet er-
klärt werden, wenn das Mitglied mit mehr 
als drei Beiträgen im Rückstand ist. Die Mit-
gliedschaft endet nicht, wenn alle fälligen 
Beiträge und Nebenforderungen bei Ablauf 
der Frist gem. Satz 1 gezahlt sind.  

 
 

§ 12 Berufsunfähigkeit bei Eintritt 
 
Ein Mitglied der Psychotherapeutenkammer, 
das berufsunfähig (§ 16 Abs. 1 Nr. 1) ist, wird 
nicht Mitglied des Versorgungswerkes. Es ist 
zu Beitragszahlungen weder berechtigt noch 
verpflichtet und hat keinen Anspruch auf Leis-
tungen aus dem Versorgungswerk. 
 
 

III. Leistungen 
 

§ 13 Leistungsarten 
 
(1)Das Versorgungswerk erbringt auf Antrag 

seinen Mitgliedern und sonstigen Leis-
tungsberechtigten nach Erfüllung der Vo-
raussetzungen folgende Leistungen: 

 
1. Altersrente, 
2. Berufsunfähigkeitsrente, 
3. Hinterbliebenenrente, 
4. Erstattung oder Übertragung von 

Beiträgen, 
5. Kapitalabfindung. 

 
Auf die Leistungen besteht ein Rechtsan-
spruch. Maßgeblich für die Gewährung und 
Berechnung der Leistungen ist die Satzung 
in der bei Beginn der Leistung geltenden 
Fassung. 

 
(2)Das Versorgungswerk kann Zuschüsse für 

Rehabilitationsmaßnahmen zur Erhaltung 
oder Wiederherstellung der Berufsfähigkeit 
gemäß § 19 gewähren. 

 
(3)Den Mitgliedern stehen für das Leistungs-

recht ehemalige Mitglieder gleich, deren 
Beiträge nicht nach § 32 übergeleitet oder 
vollständig erstattet worden sind. 

 
(4)Über Leistungen und Zuschüsse wird durch 

Bescheid entschieden. 
 

(5)Renten werden für volle Monate zu deren 
Beginn gezahlt. Soweit die Satzung nichts 
anderes bestimmt, beginnt die Zahlung mit 
dem Monat, der auf das Entstehen des An-
spruchs folgt und endet mit dem Monat, in 
dem der Anspruch entfällt. 

 
§ 14 Mitwirkungspflichten und  

Obliegenheiten 
 
(1)Wer Leistungen beantragt oder erhält, hat 
 

1. alle Tatsachen anzugeben, die für die 
Leistung erheblich sind, und auf Verlan-
gen des Versorgungswerkes der Ertei-
lung der erforderlichen Auskünfte durch 
Dritte zuzustimmen, 

2. Änderungen in den Verhältnissen, die 
für die Leistung erheblich sind oder 
über die im Zusammenhang mit der 
Leistung Erklärungen abgegeben wor-
den sind, unverzüglich mitzuteilen, 

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf 
Verlangen des Versorgungswerkes Be-
weisurkunden vorzulegen oder ihrer 
Vorlage zuzustimmen. 

 
(2)Wer Leistungen beantragt oder erhält, hat 

sich auf Verlangen des Versorgungswerkes 
ärztlichen bzw. psychotherapeutischen Un-
tersuchungsmaßnahmen zu unterziehen, 
soweit diese für die Entscheidung über die 
Leistung erforderlich sind. 

 
(3)Wer wegen Krankheit oder Behinderung 
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Leistungen beantragt oder erhält, ist gehal-
ten, sich auf Verlangen des Versorgungs-
werkes einer Heilbehandlung zu unterzie-
hen, wenn zu erwarten ist, dass sie eine 
Besserung seines Gesundheitszustandes 
herbeiführen oder eine Verschlechterung 
verhindert wird. 

 
(4)Die Obliegenheiten nach den Abs. 2 und 3 

bestehen nicht, soweit 
 

1. ihre Erfüllung nicht in einem angemes-
senen Verhältnis zu der in Anspruch 
genommenen Leistung steht oder 

2. ihre Erfüllung dem Betroffenen aus ei-
nem wichtigen Grund nicht zugemutet 
werden kann oder  

3. das Versorgungswerk sich durch einen 
geringeren Aufwand als das Mitglied o-
der des sonstigen Leistungsberechtig-
ten die erforderlichen Kenntnisse 
selbst beschaffen kann. 

 
(5)Untersuchungen und Behandlungen, bei 

denen im Einzelfall ein Schaden für Leben 
und Gesundheit nicht mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden kann 
oder die mit erheblichen Schmerzen ver-
bunden sind oder die einen erheblichen Ein-
griff in die körperliche Unversehrtheit be-
deuten, können abgelehnt werden. 

 
(6)Wer einem Verlangen des Versorgungswer-

kes nach den Abs. 2 und 3 nachkommt, er-
hält auf Antrag Ersatz seiner notwendigen 
Auslagen und seines Verdienstausfalles in 
angemessenem Umfang. 

 
(7)Kommt derjenige, der eine Leistung bean-

tragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflich-
ten oder Obliegenheiten nach den Abs. 1 
bis 3 nicht nach und wird hierdurch die Auf-
klärung des Sachverhaltes erheblich er-
schwert oder eine Besserung verhindert o-
der unmöglich gemacht oder eine Ver-
schlechterung herbeigeführt, so kann das 
Versorgungswerk ohne weitere Ermittlun-
gen die Leistung bis zur Nachholung der 
Mitwirkung in dem Umfang versagen oder 
entziehen, in dem die Voraussetzungen 
nicht nachgewiesen oder die Beeinträchti-
gungen nicht verbessert oder verschlech-
tert werden. 

 
(8)Die Leistungen dürfen wegen fehlender 

Mitwirkung ganz oder teilweise nur versagt 

oder entzogen werden, nachdem der Leis-
tungsberechtigte auf diese Folge schriftlich 
oder in Textform hingewiesen worden ist 
und er seiner Mitwirkungspflicht nicht in-
nerhalb einer ihm gesetzten angemessenen 
Frist nachgekommen ist. 

 
(9)Hat ein Leistungsberechtigter neben An-

sprüchen nach §§ 16, 17, 22 und 23 An-
sprüche auf Ersatz von Vermögensschäden 
nicht versicherungsrechtlicher Art gegen 
Dritte, so hat er diese Ansprüche bis zur 
Höhe, in der das Versorgungswerk Leistun-
gen zu gewähren hat, an das Versorgungs-
werk abzutreten. Gegebenenfalls erstreckt 
sich die Abtretungsverpflichtung nur inso-
weit, als der vom Dritten geschuldete Scha-
denersatz nicht zur vollen Deckung des ei-
genen Schadens des Mitglieds oder eines 
sonstigen Leistungsberechtigten erforder-
lich ist. Die Abtretung kann nicht zum Nach-
teil des Leistungsberechtigten geltend ge-
macht werden. 

 
Gibt der Leistungsberechtigte einen solchen 
Anspruch oder ein der Sicherung eines sol-
chen Anspruchs dienendes Recht ohne Zu-
stimmung des Versorgungswerkes auf, so 
wird das Versorgungswerk von der Ver-
pflichtung zu Leistungen nach §§ 15, 16, 21 
und 22 insoweit frei, als er aus dem An-
spruch oder dem Recht hätte Ersatz erlan-
gen können; Satz 2 gilt entsprechend. 

 
 

§ 15 Altersrente 
 
(1)Jedes Mitglied hat Anspruch auf lebens-

lange Altersrente, sobald es das 67. Le-
bensjahr vollendet hat. Davon abweichend 
wird die Regelaltersgrenze beginnend mit 
dem Geburtsjahrgang 1947 ab dem 
01.01.2012 bis 2029 schrittweise nach 
Maßgabe nachstehender Tabelle von 65 auf 
67 angehoben.  

 
Jahrgang Rentenbeginnalter 

Jahr Monat 
bis 1946 65 0 

1947 65 1 
1948 65 2 
1949 65 3 
1950 65 4 
1951 65 5 
1952 65 6 
1953 65 7 
1954 65 8 
1955 65 9 
1956 65 10 
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1957 65 11 
1958 66 0 
1959 66 2 
1960 66 4 
1961 66 6 
1962 66 8 
1963 66 10 
1964 67 0 

 
(2)Auf Antrag wird die Altersrente mit Vollen-

dung eines früheren Lebensalters, jedoch 
maximal um 60 Monate, ausgehend von der 
Regelaltersgrenze nach Abs. 1, vorgezogen 
gewährt. In diesem Fall erfolgt der Aus-
gleich für die frühere Inanspruchnahme der 
Altersrente, in dem die nach § 17 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 erreichte Anwartschaft 
auf Altersrente um pauschalierte versiche-
rungsmathematische Abschläge zur Be-
rücksichtigung der durch die Vorverlegung 
verlängerten Rentenzahlungsdauer vermin-
dert wird. Diese betragen für jeden Monat, 
um den der Rentenbeginn vorgezogen wird 

 
für die ersten 12 Monate jeweils 0,49% 
für die zweiten 12 Monate jeweils 0,45% 
für die dritten 12 Monate jeweils 0,41% 
für die vierten 12 Monate jeweils 0,38% 
für die fünften 12 Monate jeweils 0,35% 

des beim tatsächlichen Rentenbeginn er-
reichten Anspruchs. 
 
Für Mitgliedschaftsverhältnisse, die nach 
dem 31.12.2011 beginnen, gilt abweichend 
von Satz 1, dass die vorgezogene Alters-
rente frühestens ab Vollendung des 62. Le-
bensjahres in Anspruch genommen werden 
kann, es sei denn, es findet eine Überlei-
tung von Beiträgen gem. § 32 Abs. 1 oder 
eine Nachversicherung im Sinne von § 33 
mit Wirkung für Zeiten vor dem 31.12.2011 
statt. 
 

(3)Auf Antrag kann der Beginn der Altersrente 
über die Regelaltersgrenze hinaus aufge-
schoben werden, jedoch längstens bis zur 
Vollendung des 70. Lebensjahres. Das Mit-
glied ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
weitere Beiträge zu leisten; § 28 Abs. 4 S. 
1 gilt entsprechend. Die ggf. gezahlten Bei-
träge sowie die nicht in Anspruch genom-
menen Rentenbeträge nach Erreichen der 
Regelaltersgrenze werden pro Kalenderjahr 
in eine monatliche Rentenerhöhung umge-
wandelt. Der Erhöhungsbetrag ergibt sich 
aus folgender Tabelle: 

  

Alter*, in dem die 
Zahlung entrichtet 
und die Rente nicht 
in Anspruch ge-
nommen wurde 

Für je 1.000,- € geleisteten Bei-
trag bzw. nicht in Anspruch ge-
nommene Rente entsteht ein 
Anspruch auf zusätzliche Rente 
in Höhe von 

65 4,25 € 
66 4,33 € 
67 4,42 € 
68 4,52 € 
69 4,62 € 
70 4,73 € 

 * Kalenderjahr ./. Geburtsjahr 
 
(4)Sind nach Erklärung des Mitgliedes schrift-

lich oder in Textform bei Beginn der Alters-
rente keine sonstigen rentenbezugsberech-
tigten Personen vorhanden und bezog oder 
bezieht das Mitglied keine Berufsunfähig-
keitsrente, so erhält das versorgungsbe-
rechtigte Mitglied auf Antrag einen Zu-
schlag in Höhe von 20 vom Hundert zu der 
festgesetzten Altersrente, beginnend mit 
dem Monat, in dem der Antrag beim Ver-
sorgungswerk eingeht. Damit sind alle 
sonstigen Ansprüche nach der Satzung 
dauernd ausgeschlossen. Der Anspruch auf 
den Zuschlag nach Satz 1 ist ausgeschlos-
sen für Mitglieder, deren Altersrente nach 
den Absätzen 1 bis 3 nach dem 31.12.2027 
beginnt. 

 
(5)Die Altersrente wird jeweils zu Beginn des 

Monats gezahlt. Die Zahlung beginnt mit 
dem Ersten des Monats, der auf das Entste-
hen des Anspruchs folgt, frühestens mit 
dem Monat der Antragstellung, und endet 
mit Ablauf des Monats, in dem der An-
spruch entfällt. 

 
 

§ 16 Berufsunfähigkeitsrente 
 
(1)Ein Mitglied, das mindestens für einen Mo-

nat vor Eintritt der Berufsunfähigkeit Bei-
träge geleistet hat, und das  

 
1. wegen Krankheit oder eines körperli-

chen Gebrechens oder wegen Schwä-
che seiner körperlichen oder geistigen 
Kräfte oder Sucht voraussichtlich auf 
Dauer zur Ausübung des Psychothera-
peutenberufes unfähig ist und 
 

2. deshalb seine berufliche Tätigkeit als 
Psychotherapeut einstellt,  

 
erhält Berufsunfähigkeitsrente auf Dauer. 
Die Einstellung der Tätigkeit ist nachzuwei-
sen. 
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(2)Ein Mitglied, das mindestens für einen Mo-

nat vor Eintritt der Berufsunfähigkeit Bei-
träge geleistet hat und das  

 
1. wegen Krankheit oder eines körperli-

chen Gebrechens oder wegen Schwä-
che seiner körperlichen oder geistigen 
Kräfte oder Sucht auf absehbare Zeit, 
mindestens für die Dauer von 6 Mona-
ten, zur Ausübung des Psychothera-
peutenberufes unfähig ist und 
 

2. deshalb seine berufliche Tätigkeit als 
Psychotherapeut einstellt, 

 
erhält Berufsunfähigkeitsrente auf Zeit. Die 
Einstellung der Tätigkeit ist nachzuweisen. 

 
(3)Mitglieder, die die Mitgliedschaft nach § 42 

Abs. 2 erworben haben, müssen abwei-
chend von Abs. 1 oder 2 für mindestens 24 
Monate vor Eintritt der Berufsunfähigkeit 
Beiträge geleistet haben. 

 
(4)Die Rentenzahlung beginnt mit dem Monat, 

der der Einstellung der beruflichen Tätigkeit 
folgt, wenn der Antrag auf Berufsunfähig-
keitsrente innerhalb von sechs Monaten 
nach Erfüllung der Voraussetzungen ge-
stellt wurde, andernfalls mit Beginn des Mo-
nats der Antragstellung. Der Antrag auf Be-
rufsunfähigkeitsrente kann nicht mehr be-
rücksichtigt werden, wenn die medizini-
schen Voraussetzungen nach den Abs. 1 o-
der 2 zwischenzeitlich entfallen sind oder 
bereits Rente nach § 15 Abs. 1 oder Abs. 2 
gewährt wird. 

 
(5)Die Berufsunfähigkeit wird durch zwei von-

einander unabhängige fachärztliche bzw. 
psychotherapeutische Gutachten festge-
stellt. Mitglied und Versorgungswerk be-
stimmen je eine Gutachterin oder einen 
Gutachter. Das Versorgungswerk kann von 
der Bestimmung einer Gutachterin oder ei-
nes Gutachters absehen. Bei im Ergebnis 
abweichender Beurteilung wird die Präsi-
dentin oder der Präsident der Psychothera-
peutenkammer, der das Mitglied angehört, 
gebeten, eine Obergutachterin oder einen 
Obergutachter zu benennen, deren bzw. 
dessen Gutachten für beide Teile bindend 
ist. Das Versorgungswerk trägt die Kosten 
für das von ihm bestellte Gutachten und 
das Obergutachten. 

 
(6)Das Versorgungswerk kann Nachuntersu-

chungen anordnen. Es kann die Gutachterin 
oder den Gutachter dafür bestimmen. Die 
Kosten der Nachuntersuchung trägt das 
Versorgungswerk. 

 
(7)Bei Überschreiten der Altersgrenze tritt an-

stelle einer Berufsunfähigkeitsrente die Al-
tersrente in gleicher Höhe. 

 
(8)Der Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente 

endet  
 

1. mit dem Ablauf des Monats, in dem die 
Voraussetzungen der Abs. 1 oder 2 
nicht mehr erfüllt sind, oder 

2. im Falle des Abs. 2 mit Zeitablauf, 
oder 

3. mit dem Tode des Leistungsberechtig-
ten. 

 
Im Falle der Nr. 1 und der Nr. 2 ist das Mit-
glied verpflichtet, mit Beginn des folgenden 
Monats wieder Beiträge zu leisten, wenn die 
Mitgliedschaft zum Versorgungswerk fort-
besteht. 

 
(9)Die Berufsunfähigkeitsrente wird jeweils zu 

Beginn eines Monats gezahlt. Die Zahlung 
beginnt mit dem Ersten des Monats, der auf 
das Entstehen des Anspruchs folgt. 

 
(10) Wenn das Mitglied sich einer angeordne-

ten Nachuntersuchung nicht unterzieht, 
kann die Rentenzahlung eingestellt wer-
den. 

 
 

§ 17 Höhe der Alters- und  
Berufsunfähigkeitsrente 

 
(1)Der Jahresbetrag der durch Beitragszahlun-

gen in einem Kalenderjahr erworbenen 
Rentenanwartschaft ergibt sich, indem die 
Summe der in diesem Kalenderjahr erwor-
benen monatlichen Beitragsquotienten 
nach Abs. 6 mit dem altersabhängigen Fak-
tor nach Abs. 4 verrentet und mit dem Ren-
tensteigerungsbetrag nach Abs. 5 multipli-
ziert wird. Als jeweiliges Alter gilt die Diffe-
renz zwischen dem jeweiligen Kalenderjahr 
der Zahlung und dem Geburtsjahr. Die 
Summe der Jahresbeträge bis zum Berech-
nungszeitpunkt ergibt die beitragsgerechte 
Anwartschaft auf Altersrente. 
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Der Demographiefaktor liegt für den Ge-
burtsjahrgang 1944 bei 100 vom Hundert 
der Anwartschaft auf Altersrente und ver-
ringert sich für jeden nachfolgenden Jahr-
gang um 0,15 Prozentpunkte pro Jahrgang 
bis zu einer Begrenzung auf 90 vom Hun-
dert der Anwartschaft auf Altersrente. 

 
(2)Der Jahresbetrag der Anwartschaft auf Al-

tersrente errechnet sich aus der Multiplika-
tion des geburtsjahrgangsabhängigen De-
mographiefaktors mit der Summe 

 
1. der bis zum Berechnungsstichtag nach 

Abs. 1 erworbenen beitragsgerechten 
Anwartschaften, 

2. der zuzurechnenden Anwartschaften, 
die bei Weitererwerb des persönlichen 
monatlichen Zurechnungsquotienten 
gem. Abs. 7 vom Berechnungsstichtag 
bis zur Vollendung der jeweiligen Re-
gelaltersgrenze nach § 15 Abs. 1 nach 
Abs. 1 erworben würden (Zurech-
nungszeit), 

3. der zugeteilten Anwartschaften für die 
Monate, für die eine Berufsunfähig-
keitsrente festgestellt wurde, sofern 
nach der Berufsunfähigkeit erneut eine 
Beitragspflicht entstanden ist, wenn 
für diese Monate der persönliche mo-
natliche Zurechnungsquotient erwor-
ben worden wäre, sowie 

4. der beitragsgerechten Rentenanwart-
schaft aus einer Nachversicherung 
gem. § 33 Abs. 4. 

 
Die Berufsunfähigkeitsrente beträgt bei 
Eintritt der Berufsunfähigkeit bis zum voll-
endeten Lebensalter gemäß nachstehen-
der Tabelle 85 vom Hundert der Anwart-
schaft auf Altersrente. Bei Eintritt der Be-
rufsunfähigkeit nach dem vollendeten Le-
bensalter gemäß nachstehender Tabelle 
erhöht sich dieser Prozentsatz um 0,25 
Prozentpunkte für jeden Monat zwischen 
dem Monat der Vollendung des Lebensal-
ters gemäß nachstehender Tabelle und 
dem Monat des Eintritts der Berufsunfähig-
keit. 

 
Jahrgang Rentenbeginnalter 

Jahr Monat 
bis 1946 60 0 

1947 60 1 
1948 60 2 
1949 60 3 

1950 60 4 
1951 60 5 
1952 60 6 
1953 60 7 
1954 60 8 
1955 60 9 
1956 60 10 
1957 60 11 
1958 61 0 
1959 61 2 
1960 61 4 
1961 61 6 
1962 61 8 
1963 61 10 
1964 62 0 

 
(3)Der Jahresbetrag einer nach § 15 Abs. 2 

vorgezogenen Altersrente ergibt sich aus 
der Summe der nach Abs. 2 Nr. 1. 3 und 4 
bis zum Vorziehungszeitpunkt erworbenen 
Rentenanwartschaften, vermindert um den 
Abschlag nach § 15 Abs. 2. Der Jahresbe-
trag der Anwartschaft auf Altersrente zum 
nach § 15 Abs. 3 späteren Zeitpunkt ergibt 
sich aus der Summe der nach Abs. 2 Nr. 1, 
3 und 4 erworbenen Rentenanwartschaf-
ten, erhöht um die Erhöhungsbeträge nach 
§ 15 Abs. 3. 

 
(4)Die altersabhängigen Faktoren ergeben 

sich aus nachfolgender Tabelle: 
 
 
 

Alter* Rx Rx Zurechnung 
25 1,899 41,490 
26 1,835 39,591 
27 1,772 37,756 
28 1,713 35,984 
29 1,651 34,271 
30 1,594 32,620 
31 1,538 31,026 
32 1,484 29,488 
33 1,434 28,004 
34 1,385 26,570 
35 1,339 25,185 
36 1,293 23,846 
37 1,248 22,553 
38 1,205 21,305 
39 1,163 20,100 
40 1,122 18,937 
41 1,084 17,815 
42 1,047 16,731 
43 1,011 15,684 
44 0,978 14,673 
45 0,945 13,695 
46 0,913 12,750 
47 0,883 11,837 
48 0,852 10,954 
49 0,822 10,102 
50 0,792 9,280 
51 0,762 8,488 
52 0,733 7,726 
53 0,705 6,993 
54 0,677 6,288 
55 0,651 5,611 
56 0,626 4,960 
57 0,602 4,334 
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58 0,580 3,732 
59 0,561 3,152 
60 0,545 2,591 
61 0,529 2,046 
62 0,516 1,517 
63 0,505 1,001 
64 0,496 0,496 
65 0,490  
66 0,488  
67 0,486  

 * Kalenderjahr der Zahlung ./. Geburtsjahr 

 
(5)Der Rentensteigerungsbetrag für Renten-

fälle in den Geschäftsjahren 2004 und 2005 
beträgt jeweils € 100. Der Rentensteige-
rungsbetrag für Rentenfälle nach dem 
31.12.2005 wird jährlich aufgrund des Jah-
resabschlusses und des versicherungsma-
thematischen Gutachtens des vorletzten 
Geschäftsjahres von der Vertreterver-
sammlung auf Vorschlag des Verwaltungs-
rates festgesetzt. Der Beschluss ist nach 
Genehmigung durch die Versicherungsauf-
sichtsbehörde bekannt zu geben. 

 
(6)Die Summe der durch Beitragszahlungen 

erworbenen monatlichen Beitragsquotien-
ten gem. Absatz 1 ergibt sich, indem für je-
den Monat, in dem eine Mitgliedschaft be-
stand, der Quotient gebildet wird zwischen 
dem in diesem Monat gezahlten Beitrag und 
dem Höchstbeitrag in der Deutschen Ren-
tenversicherung im entsprechenden Monat, 
wobei die Berechnung bis auf vier Stellen 
nach dem Komma mit kaufmännischer Run-
dung erfolgt. Bestand nur für einen Teil des 
Monats Beitragspflicht, gilt dieser Monat als 
Beitragsmonat. Hiervon abzuziehen sind die 
im Versorgungsausgleichsverfahren nach 
§ 24 in der ab 01.09.2009 gültigen Fassung 
durch interne Teilung gekürzten Beitrags-
quotienten. Die Summe dieser durch Bei-
tragszahlungen erworbenen monatlichen 
Beitragsquotienten geteilt durch die Anzahl 
der Monate der Mitgliedschaft ergibt den 
persönlichen monatlichen Beitragsquotien-
ten. 

 
(7)Der persönliche monatliche Zurechnungs-

quotient gem. Absatz 2 Nr. 2 und 3 wird wie 
folgt ermittelt: Die Summe der durch Bei-
tragszahlungen erworbenen monatlichen 
Beitragsquotienten wird um die Beitrags-
quotienten vermindert, die nach § 18 Abs. 
2 auf die für Zeiten der Kinderbetreuung 
außer Betracht bleibenden Kalendermonate 
entfallen; die Summe der Monate, in der 
eine Mitgliedschaft bestand, wird ebenfalls 

um die nach § 18 Abs. 2 außer Betracht 
bleibenden Kalendermonate vermindert.  

 
Ferner werden die Monate, für die eine Be-
rufsunfähigkeitsrente nach § 16 festgestellt 
wurde, wenn nach der Berufsunfähigkeit 
erneut eine Beitragspflicht entstanden ist, 
abgezogen. Die verminderte Summe der 
durch Beitragszahlungen erworbenen mo-
natlichen Beitragsquotienten wird durch die 
verbliebene Anzahl der Monate, in denen 
eine Mitgliedschaft bestand, geteilt. Das Er-
gebnis dieser Division ist der persönliche 
monatliche Zurechnungsquotient; er wird 
bis auf vier Stellen nach dem Komma mit 
kaufmännischer Rundung ermittelt. 

 
(8)Scheidet ein Mitglied aus dem Versorgungs-

werk aus und erfolgt keine Übertragung der 
Beiträge gemäß § 32, so behält das ehema-
lige Mitglied vorbehaltlich der nachfolgen-
den Absätze einen Anspruch lediglich auf 
die beitragsgerechte Rente nach § 17 Abs. 
2 Nr. 1, 3 und 4. Eine Zurechnung entfällt. 

 
(9)Ist ein ausgeschiedenes Mitglied mit An-

wartschaft, das noch nicht in die Rente ein-
gewiesen ist, bei Eintritt des Leistungsfalls 
(Berufsunfähigkeit oder Tod) beitrags-
pflichtiges Mitglied eines anderen auf Ge-
setz beruhenden Versorgungsträgers im 
Geltungsbereich der VO (EWG) Nr. 1408/71 
bzw. VO (EWG) 883/2004 (außer Deutsche 
Rentenversicherung), wird statt der bei-
tragsgerechten Rente eine höhere Rente 
gewährt, die sich anteilig aus einer theore-
tischen Rente ergibt. Voraussetzung ist, 
dass auch die anderen beteiligten Versor-
gungsträger im Zeitpunkt des Versorgungs-
falls ihre Versorgungsleistungen im Sinne 
dieses Absatzes berechnen.  

 
Der Anteil ergibt sich entsprechend dem 
Verhältnis der bisherigen Mitgliedschaft im 
Versorgungswerk zur gesamten, bis zum 
Leistungsfall zurückgelegten Versiche-
rungszeit bei allen auf Gesetz beruhenden 
Versorgungsträgern im Geltungsbereich 
der Verordnungen (EWG) 1408/71 bzw. 
883/2004 (außer Deutsche Rentenversiche-
rung).  
 
Die Berechnung der theoretischen Rente 
erfolgt in der Weise, dass sowohl Versiche-
rungszeiten vor Beginn der Mitgliedschaft 
als auch Zeiten vom Ausscheiden aus dem 
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Versorgungswerk bis zum Berechnungszeit-
punkt mit der im Durchschnitt monatlich er-
worbenen Anwartschaft belegt werden. Die 
im Durchschnitt erworbene Anwartschaft 
ergibt sich, indem die erworbene beitrags-
gerechte Rente durch die Anzahl der Mo-
nate, in denen sie erworben wurde, geteilt 
wird. Für Zeiten ab dem Berechnungszeit-
punkt kommt der persönliche monatliche 
Beitragsquotient nach Abs. 6 für die sat-
zungsgemäße Zurechnungszeit zum An-
satz. 

 
(10)Hat ein Mitglied nach der Pflichtmitglied-

schaft im Versorgungswerk seine Mitglied-
schaft gem. § 11 Abs. 2 weitergeführt, so 
werden seine während dieser fortgesetzten 
Mitgliedschaft geleisteten Beiträge separat 
verrentet, sofern auch die anderen beteilig-
ten Versorgungsträger Rentenanwartschaf-
ten im Sinne der Abs. 9 und 11 berechnen. 
Die Berechnung der theoretischen Rente 
erfolgt ohne Einbeziehung dieser fortge-
setzt geleisteten Beiträge.  

 
Für die Zeiten der fortgesetzten Mitglied-
schaft wird aufgrund der in dieser Zeit ge-
leisteten Beiträge eine zusätzliche Anwart-
schaft auf Altersrente nach den Bestim-
mungen der Absätze 1 - 3 ermittelt. Diese 
zusätzliche Anwartschaft wird im Versor-
gungsfall neben der anteiligen theoreti-
schen Rente geleistet. 

 
(11)Besitzt ein Mitglied des Versorgungswer-

kes auch bei anderen auf Gesetz beruhen-
den Versorgungsträgern im Geltungsbe-
reich der VO (EWG) Nr. 1408/71 bzw. VO 
883/2004 (außer Deutsche Rentenversiche-
rung) Anwartschaften für den Fall der Be-
rufsunfähigkeit oder des Todes, wird statt 
der satzungsgemäßen Rente eine theoreti-
sche Rente anteilig geleistet, wenn auch die 
anderen beteiligten Versorgungsträger im 
Zeitpunkt des Versorgungsfalls ihre Versor-
gungsleistungen im Sinne dieses Absatzes 
berechnen.  

 
Für die Berechnung der theoretischen 
Rente wird die satzungsgemäße Rente er-
gänzt, indem Zeiten vor Beginn der Mit-
gliedschaft mit der im Durchschnitt monat-
lich erworbenen Anwartschaft belegt wer-
den. Der Anteil der theoretischen Rente 
ergibt sich entsprechend dem Verhältnis 
der Mitgliedschaftszeit im Versorgungswerk 

zur gesamten zurückgelegten Versiche-
rungszeit. 

 
 

§ 18 Kinderbetreuungszeiten 
 
(1)Kinderbetreuungszeiten werden berück-

sichtigt, wenn das Mitglied die Geburt sei-
nes Kindes anzeigt, diese durch Vorlage der 
Geburtsurkunde nachweist und es die Be-
treuung des Kindes übernimmt. 

 
(2)Als Kinderbetreuungszeiten gelten: 
 

a. Zeiten, in denen ein gesetzliches Be-
schäftigungsverbot nach den § 3 Abs. 2 
und § 6 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz 
der erwerbstätigen Mutter (MuSchuG) 
besteht, bestanden hat oder bestanden 
hätte, wenn die Betreffende unselbst-
ständig tätig gewesen wäre; 

b. Zeiten, in denen das Mitglied bis längs-
tens zum Ablauf des dritten Jahres nach 
dem Tag der Geburt seines Kindes die 
Übernahme der Betreuung dieses Kindes 
geltend macht. 

 
(3)Sind beide Elternteile des Kindes Mitglieder 

des Versorgungswerkes, so kann die Kin-
derbetreuungszeit von beiden Elternteilen 
in Anspruch genommen werden. 

 
 

§ 19 Rehabilitationsmaßnahmen 
 
(1)Einem Mitglied des Versorgungswerks, das 

mindestens für drei Monate Beiträge geleis-
tet hat oder Berufsunfähigkeitsrente be-
zieht, kann auf Antrag ein einmaliger oder 
wiederholter Zuschuss zu den Kosten not-
wendiger, besonders aufwendiger medizini-
scher Rehabilitationsmaßnahmen gewährt 
werden, wenn seine Berufsfähigkeit infolge 
Krankheit oder eines körperlichen Gebre-
chens oder wegen Schwäche seiner körper-
lichen oder geistigen Kräfte oder Sucht ge-
fährdet, gemindert oder ausgeschlossen ist 
und sie durch diese Rehabilitationsmaßnah-
men voraussichtlich erhalten, wesentlich 
gebessert oder wiederhergestellt werden 
kann. Der Zuschuss ist rechtzeitig vor Ein-
leitung der Maßnahme schriftlich oder in 
Textform zu beantragen. 

 
(2)Die Notwendigkeit der Rehabilitationsmaß-

nahme und ihre Erfolgsaussicht sind vom 
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Mitglied durch ärztliches Gutachten nachzu-
weisen. Das Versorgungswerk kann eine 
zusätzliche Begutachtung verlangen. Es 
kann die Kostenbeteiligung an Auflagen 
über Beginn, Dauer, Ort und Art der Durch-
führung der Maßnahmen knüpfen. Es kann 
Nachuntersuchungen anordnen und hierfür 
den Gutachter bestimmen. Die Kosten der 
Untersuchungen und Begutachtungen mit 
Ausnahme der Kosten einer vom Versor-
gungswerk veranlassten Untersuchung und 
Begutachtung trägt das Mitglied. Der Ver-
waltungsrat kann ausnahmsweise, insbe-
sondere zur Vermeidung von Härten, be-
schließen, dass auch diese Kosten ganz o-
der teilweise vom Versorgungswerk über-
nommen werden. 

 
(3)Die notwendigen Kosten der Rehabilitati-

onsmaßnahmen sind vom Mitglied nach 
Grund und Höhe nachzuweisen oder unter 
Beifügung von Belegen im Voraus zu schät-
zen. Sie bleiben insoweit außer Betracht, 
als gesetzliche, satzungsmäßige oder ver-
tragliche Erstattungspflicht einer anderen 
Stelle besteht. Über die Höhe der Kosten-
beteiligung entscheidet das Versorgungs-
werk nach eigenem Ermessen unter Be-
rücksichtigung aller Umstände des Einzel-
falles. 

 
 

§ 20 Hinterbliebenenrente 
 
(1)Hinterbliebenenrenten sind  

 
1. Witwenrente und Witwerrente, 
2. Rente für überlebende Partnerinnen 

und überlebende Partner einer einge-
tragenen Lebenspartnerschaft im 
Sinne von § 1 Lebenspartnerschafts-
gesetz – LPartG, 

3. Vollwaisenrente, 
4. Halbwaisenrente. 

 
(2)Hinterbliebenenrenten werden gewährt, 

wenn das Mitglied zum Zeitpunkt des Todes 
mindestens für einen Monat, im Falle des § 
42 Abs. 2 mindestens für 24 Monate Bei-
träge geleistet hatte. 

 
 

§ 21 Witwen- und Witwerrente 
 
(1)Nach dem Tod des Mitgliedes erhält die 

Witwe eine Witwenrente und der Witwer 

eine Witwerrente. 
 
(2)Wurde die Ehe nach Eintritt der Berufsun-

fähigkeit oder nach der Vollendung des 60. 
Lebensjahres des Mitgliedes geschlossen 
und bestand sie nicht mindestens vier 
Jahre, so besteht kein Anspruch auf Rente. 
Darüber hinaus besteht Anspruch auf Wit-
wen- bzw. Witwerrente, sofern aus der Ehe 
mindestens ein waisenrentenberechtigtes 
Kind hervorgegangen ist. 

 
(3)Für den Anspruch auf Witwen- und Witwer-

rente gelten als Witwe und Witwer auch 
eine überlebende Partnerin oder ein über-
lebender Partner einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft, als Ehe auch eine einge-
tragene Lebenspartnerschaft und als Heirat 
oder Wiederheirat auch die (Neu-) Begrün-
dung einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft im Sinne von § 1 LPartG. 

 
 
 
 
 

§ 22 Waisenrente 
 
(1)Waisenrente erhalten nach dem Tod des 

Mitgliedes seine Kinder bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres. Über diesen Zeit-
punkt hinaus wird die Waisenrente längs-
tens bis zur Vollendung des 27. Lebensjah-
res für dasjenige Kind gewährt, das sich in 
Schul- oder Berufsausbildung befindet oder 
das bei Vollendung des 18. Lebensjahres 
infolge körperlicher oder geistiger Gebre-
chen außerstande ist, sich selbst zu unter-
halten, solange dieser Zustand andauert. 
Gleiches gilt bei Ableistung eines freiwilli-
gen sozialen Jahres oder eines freiwilligen 
ökologischen Jahres im Sinne des Jugend-
freiwilligendienstegesetzes oder bei Teil-
nahme am Bundesfreiwilligendienst nach 
dem Bundesfreiwilligendienstgesetz. 

 
(2)Wird die Schul- oder Berufsausbildung 

durch Ableistung des Pflichtwehrdienstes, 
des zivilen Ersatzdienstes oder des Pflicht-
dienstes im zivilen Bevölkerungsschutz oder 
eines gleichstehenden Dienstes verzögert, 
so wird die Waisenrente für einen der Zeit 
dieses Dienstes entsprechenden Zeitraum 
über das 27. Lebensjahr hinaus gewährt, 
soweit der Dienst vor Vollendung des 27. 
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Lebensjahres geleistet worden ist. Die Ab-
leistung eines freiwilligen Dienstes im Sinne 
von Abs. 1 Satz 3 ist kein gleichstehender 
Dienst im Sinne von Satz 1. 

 
(3)Der Anspruch auf Waisenrente wegen Be-

rufsausbildung gemäß Absätzen 1 und 2 er-
lischt vor Vollendung des 27. Lebensjahres, 
sobald die Ausbildung für einen anerkann-
ten Beruf abgeschlossen ist oder feststeht, 
dass sie nicht mehr abgeschlossen werden 
kann. Die Aufnahme einer weiteren oder 
anderen Ausbildung, bei der es sich nach 
der Verkehrsanschauung nicht um eine auf 
der vorausgegangenen begonnenen oder 
beendeten Ausbildung aufbauenden Vorbe-
reitung für die nächst höhere Stufe ein- und 
desselben anerkannten Ausbildungsberufes 
handelt (Zweitausbildung), lässt den An-
spruch auf Waisenrente nicht erneut ent-
stehen. Der einmalige Wechsel des Ausbil-
dungsberufes ist unschädlich, wenn dieser 
Wechsel bis zum Ablauf des zweiten Ausbil-
dungsjahres vollzogen wird oder aufgrund 
von Umständen unabweisbar ist, die der 
Auszubildende nicht zu vertreten hat. Un-
terbrechungen bis zu drei Monaten lassen 
den Anspruch auf Waisenrente nicht entfal-
len. 

 
(4)Waisenrente nach Absatz 1 erhalten: 

 
1. eheliche Kinder, 
2. die von einem Mitglied geborenen Kin-

der, 
3. die von einem Mitglied als Kind ange-

nommenen Kinder, sofern die Annahme 
vor Vollendung des 55. Lebensjahres 
des Mitgliedes erfolgte, 

4. Kinder eines männlichen Mitgliedes in 
den nicht von Nr.1 erfassten Fällen, so-
fern dessen Unterhaltspflicht anerkannt 
oder rechtskräftig festgestellt worden 
ist. 

 
 

§ 23 Höhe und Dauer der 
Hinterbliebenenrente 

 
(1)Die Witwen- und Witwerrente beträgt 60 

vom Hundert des Rentenanspruchs oder 
der Anwartschaft auf Berufsunfähigkeits-
rente, die das Mitglied im Zeitpunkt seines 
Todes erreicht hat. 

 
(2)Die Witwen- und Witwerrenten fallen mit 

dem Ablauf des Monats weg, in dem der 
Leistungsberechtigte wieder heiratet. 

 
(3)Die Waisenrente beträgt bei Halbwaisen 20 

vom Hundert, bei Vollwaisen 40 vom Hun-
dert des Rentenanspruchs oder der Anwart-
schaft auf Berufsunfähigkeitsrente, die das 
Mitglied im Zeitpunkt seines Todes erreicht 
hat. 

 
(4)Die Hinterbliebenenrenten werden auch ge-

währt, wenn das Mitglied für tot erklärt 
wird. 

 
(5)Die Hinterbliebenenrenten werden erstma-

lig für den auf den Sterbetag des Mitgliedes 
folgenden Kalendermonat gewährt. Sie en-
den mit dem Monat des Fortfalls der Leis-
tungsberechtigung. § 22 Abs. 2 bleibt un-
berührt. 

 
 

§ 24 Versorgungsausgleich 
(gültig für Versorgungsausgleichsver-

fahren bis 31.08.2009) 
 
(1)Werden Ehepartner geschieden, die beide 

Mitglieder des Versorgungswerkes sind o-
der waren, findet Realteilung nach § 1 Abs. 
2 des Gesetzes zur Regelung von Härten im 
Versorgungsausgleich vom 21.2.1983 
(BGBI. I S. 105) statt, indem zu Lasten des 
Anrechts des ausgleichspflichtigen Ehepart-
ners für den ausgleichsberechtigten Ehe-
partner ein Anrecht begründet oder ver-
stärkt wird.  

 
(2)Erfolgt der Versorgungsausgleich nach § 1 

Abs. 3 des Gesetzes zur Regelung von Här-
ten im Versorgungsausgleich (Quasi-Split-
ting), wird nach Rechtskraft der Entschei-
dung des Familiengerichts das Anrecht des 
Mitgliedes entsprechend gekürzt. 

 
(3)Aufgrund einer mit Zustimmung des Ver-

sorgungswerkes getroffenen und vom Fa-
miliengericht genehmigten Vereinbarung 
kann für ein ausgleichsberechtigtes Mitglied 
der Versorgungsausgleich durch Leistung 
von Beiträgen erfolgen. 

 
(4)Das ausgleichspflichtige Mitglied kann seine 

aufgrund des Versorgungsausgleiches ge-
kürzte Rentenanwartschaft durch zusätzli-
che Zahlungen wieder ergänzen. 
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(5)Der Verwaltungsrat kann Richtlinien zur 

Durchführung des Versorgungsausgleiches 
erlassen. 

 
 

§ 24 Versorgungsausgleich 
(gültig ab 01.09.2009) 

 
(1) Ist ein Mitglied oder ein anwartschaftsbe-

rechtigtes ausgeschiedenes Mitglied an ei-
nem Versorgungsausgleichsverfahren be-
teiligt, findet im Versorgungswerk eine in-
terne Teilung nach dem Versorgungsaus-
gleichsgesetz (VersAusglG) statt. Ist nur 
ein Eheteil Mitglied des Versorgungswer-
kes, wird der andere Eheteil allein durch 
die interne Teilung und Anwartschaftsbe-
rechtigung nicht Mitglied des Versorgungs-
werkes. Er ist insbesondere nicht zur Leis-
tung von Beiträgen berechtigt. 

 
(2) Nach der rechtskräftigen Entscheidung des 

Familiengerichts hat das Versorgungswerk 
nach dem Versorgungsausgleichsgesetz 
die Teilung zu vollziehen. Hierfür werden 
gem. § 17 Abs. 1 die auf die Ehezeit ent-
fallenden aus Beitragszahlungen erworbe-
nen Beitragsquotienten des Mitgliedes mit 
den jeweiligen altersabhängigen Multipli-
katoren gem. § 17 Abs. 4 und dem ge-
burtsjahrgangsabhängigen Demogra-
phiefaktor des Mitglieds multipliziert. Die 
Hälfte der sich hieraus ergebenden auf die 
Ehezeit entfallenden und mit den altersab-
hängigen Multiplikatoren und dem Demo-
graphiefaktor berechneten Beitragsquoti-
enten werden dem ausgleichsverpflichte-
ten Eheteil (Mitglied) gekürzt und dem 
ausgleichsberechtigten Eheteil zugeteilt. 
Nach vollzogener Teilung werden die dem 
ausgleichsberechtigten Eheteil zugeteilten 
und mit den altersabhängigen Multiplikato-
ren und dem Demographiefaktor berech-
neten Beitragsquotienten mit dem jeweils 
gültigen Rentensteigerungsbetrag (§ 17 
Abs. 5) multipliziert.  

 
Sind beide Eheteile Mitglieder oder anwart-
schaftsberechtigte ausgeschiedene Mit-
glieder des Versorgungswerkes und sind 
derer beider Anrechte intern geteilt, findet 
eine Verrechnung statt und die gegenseiti-
gen Anrechte erlöschen. 

 
(3) Die Kürzung der Rentenanwartschaft kann 

ganz oder teilweise durch Zahlung eines 

Kapitalbetrages in einer Summe oder in 
Teilbeträgen abgewendet werden (Wie-
derauffüllung).  

 
Der vom Mitglied in einer Summe oder in 
Teilbeträgen gezahlte Kapitalbetrag wird 
dem Kalenderjahr zugeordnet, in dem der 
Eingang der Zahlung erfolgt. Der Jahres-
betrag der durch Wiederauffüllung erwor-
benen beitragsgerechten Rentenanwart-
schaft ergibt sich, indem der Quotient aus 
dem gezahlten Kapitalbetrag zu dem 
Höchstbeitrag der Deutschen Rentenversi-
cherung des Monats, in dem die Zahlung 
erfolgt, gebildet wird, multipliziert mit dem 
Faktor der Tabelle in § 17 Abs. 4, der dem 
erreichten Alter im Kalenderjahr des Ein-
gangs der Zahlung entspricht. 

 
Die Jahresanwartschaft bzw. bei Teilzah-
lungen die Summe der Jahresanwartschaf-
ten dürfen die Hälfte der beitragsgerech-
ten Rentenanwartschaft im Sinne von § 17 
Abs. 1 zum Ende der Ehezeit nicht über-
steigen. Für die gezahlten Teilbeträge gilt 
die Höchstgrenze des § 30 Abs. 1 sinnge-
mäß. 

 
(4) Bei der internen Teilung ist der Anspruch 

des ausgleichsberechtigten Eheteils, das 
kein Mitglied des Versorgungswerkes ist, 
auf die Altersrente nach § 15 Abs. 1 und 2 
beschränkt. Der Anspruch erhöht sich hier-
für gemäß nachstehender Tabelle.  

 
Alter des ausgleichsberech-

tigten Eheteils zum 
Ende der Ehezeit 

Zuschlag in 
% 

bis 40 11% 
41-50 9% 
51-60 5% 
61-70 2% 
ab 71 0,00 % 

 
(5) Nach Auskunftsverlangen des Familienge-

richts darf bis zum Vollzug der Teilung 
keine Überleitung durchgeführt werden. 

 
(6) Erfolgte der Versorgungsausgleich nach 

dem Gesetz zur Regelung von Härten im 
Versorgungsausgleich (VAHRG), gilt § 24 
in der bis zum 31.08.2009 geltenden Fas-
sung. 

 
(7) Für die Durchführung des Versorgungs-

ausgleichs gelten als Eheteil auch eine 
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Partnerin oder ein Partner einer eingetra-
genen Lebenspartnerschaft und als Ehe-
zeit auch die Dauer einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft im Sinne von § 1 
LPartG. 

 
 
§ 25 Abtretung, Verpfändung, Pfändung 

 
Ansprüche auf Leistungen können weder ab-
getreten noch verpfändet werden. Für die 
Pfändung gilt § 54 des Ersten Buches des So-
zialgesetzbuches (SGB I) entsprechend. 
 
 

§ 26 Kapitalabfindung 
 
(1)Witwen oder Witwer, die Anspruch auf Hin-

terbliebenenrente (§ 21) haben und wieder 
heiraten, erhalten auf Antrag folgende Ka-
pitalabfindung: 

 
1. bei Wiederverheiratung vor Vollendung 

des 35. Lebensjahres das Sechzigfache 
ihrer zuletzt bezogenen Monatsrente, 

2. bei Wiederverheiratung bis zum vollen-
deten 45. Lebensjahr das Achtundvier-
zigfache ihrer zuletzt bezogenen Mo-
natsrente, 

3. bei Wiederverheiratung nach Vollen-
dung des 45. Lebensjahres das Sechs-
unddreißigfache ihrer zuletzt bezoge-
nen Monatsrente. 

 
Mit der Zahlung der Kapitalabfindung er-
lischt der Anspruch auf Hinterbliebenen-
rente. Der Antrag auf Kapitalabfindung 
kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist 
von sechs Monaten nach Eheschließung ge-
stellt werden und wirkt auf den Tag der 
Eheschließung zurück; die seitdem gezahlte 
Rente ist auf die Abfindung anzurechnen.  

 
(2)Renten, die 1 vom Hundert der monatlichen 

Bezugsgröße gem. § 18 SGB IV unter-
schreiten, werden nach versicherungsma-
thematischen Grundsätzen abgefunden 
und erlöschen mit der Zahlung der Abfin-
dung. 

 
 

§ 27 Leistungsausschluss 
 
(1)Wer sich vorsätzlich berufsunfähig macht, 

hat keinen Anspruch auf Berufsunfähig-
keitsrente. 

 
(2)Hinterbliebene haben keinen Anspruch auf 

Rente, wenn sie den Tod des Mitgliedes 
vorsätzlich herbeigeführt haben. 

 
 

IV. Beiträge 
 

§ 28 Beiträge 
 
(1)Jedes Mitglied ist verpflichtet, an das Ver-

sorgungswerk einen Pflichtbeitrag zu zah-
len. 

 
(2)Der monatliche Regelpflichtbeitrag ent-

spricht 5/10 des jeweils geltenden Höchst-
beitrags in der Deutschen Rentenversiche-
rung. 

 
(3)Für Mitglieder, bei denen die Einkünfte aus 

selbstständiger Tätigkeit nach § 18 EStG die 
Hälfte der Beitragsbemessungsgrenze der 
gesetzlichen Rentenversicherung nicht er-
reicht, tritt auf Antrag für die Bestimmung 
eines persönlichen Pflichtbeitrages an die 
Stelle der Hälfte der Beitragsbemessungs-
grenze die genannten Einkünfte aus § 18 
EStG. Der persönliche Pflichtbeitrag wird 
dann durch Anwendung des aktuellen Bei-
tragssatzes der gesetzlichen Rentenversi-
cherung auf die genannten Einkünfte ermit-
telt. Nicht zu den Einkünften nach Satz 1 
gehören Einkünfte nach § 18 Abs. 3 EStG. 

 
(4)Unabhängig von Abs. 3 ist als Beitrag min-

destens 1/10 des Höchstbeitrages zur ge-
setzlichen Rentenversicherung zu entrich-
ten (Mindestbeitrag).  

 
Hiervon abweichend können auf Antrag 
 

1. Mitglieder während der ersten 3 Jahre 
einer ausschließlich selbstständigen 
psychotherapeutischen Tätigkeit für 
diesen Zeitraum von der Verpflichtung 
zur Beitragszahlung auf die Hälfte des 
Mindestbeitrages befreit werden. Der 
Antrag ist innerhalb von 6 Monaten 
nach Aufnahme der selbstständigen 
Tätigkeit zu stellen. Eine Beitragsermä-
ßigung auf den vollen Mindestbeitrag 
nach Satz 1 ist nach Ablauf der 3 Jahre 
für weitere 2 Jahre möglich. Der An-
trag ist vor Ablauf der 3-Jahresfrist 
gem. Nr. 1 Satz 1 zu stellen. 
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2. Mitglieder, die während der Kinderbe-
treuungszeit i. S. v. § 18 Abs. 2 nicht 
erwerbstätig sind und keine Einkünfte 
erzielen, für diesen Zeitraum von der 
Verpflichtung zur Beitragszahlung voll-
ständig befreit werden. Der Antrag ist 
innerhalb der Kinderbetreuungszeit zu 
stellen. 

3. Mitglieder, die von einem Träger der 
sozialen Sicherheit Leistungen erhal-
ten, für deren Bezug keine Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung besteht und der Trä-
ger keinen Beitragszuschuss an das 
Versorgungswerk zahlt, für die Dauer 
des Leistungsbezuges von der Ver-
pflichtung zur Beitragszahlung voll-
ständig befreit werden. Der Antrag ist 
binnen 6 Monate nach Beginn des Leis-
tungsbezuges zu stellen, andernfalls 
gilt die Befreiung erst ab Antragsmo-
nat. 

 
(5)Für die Berechnung des Beitrages und den 

Nachweis des Einkommens gilt: 
 

1. Maßgebend für die Berechnung des 
Beitrages nach Absatz 3 ist bei selbst-
ständig Tätigen das Einkommen des 
vorletzten Kalenderjahres. 

2. Dies gilt mit der Maßgabe, dass der 
Beitragsberechnung für das Kalender-
jahr, in dem das Mitglied erstmals 
selbstständig tätig wird, sowie für die 
folgenden zwei Kalenderjahre das Ein-
kommen des ersten Jahres zugrunde 
gelegt und hiernach der Beitrag vorläu-
fig festgesetzt wird; das Arbeitsein-
kommen ist glaubhaft zu machen. End-
gültig festgesetzt werden die Beiträge 
für das erste Kalenderjahr und die bei-
den Folgejahre aufgrund des Einkom-
mensteuerbescheides für das erste Ka-
lenderjahr; der Bescheid ist unverzüg-
lich vorzulegen. Wurde die selbststän-
dige Tätigkeit nur in einem Teil des 
Jahres ausgeübt, so ist das Arbeitsein-
kommen aus diesem Zeitabschnitt auf 
ein volles Kalenderjahr hochzurech-
nen. 

3. Sinkt bei selbstständig tätigen Mitglie-
dern im Laufe des Kalenderjahres das 
Arbeitseinkommen erheblich gegen-
über dem des vorletzten Kalenderjah-
res ab, so ist auf Antrag des Mitgliedes 

der Beitrag vorläufig nach dem Arbeits-
einkommen des laufenden Kalender-
jahres festzusetzen; das Arbeitsein-
kommen ist glaubhaft zu machen. Der 
Beitrag ist endgültig festzusetzen nach 
Vorlage des Einkommensteuerbeschei-
des, höchstens jedoch nach dem Ein-
kommen des vorletzten Kalenderjah-
res.  

 
(6)Der Einkommensnachweis wird erbracht: 
 

1. durch Vorlage des Einkommensteuer-
bescheides des vorletzten Kalenderjah-
res;  

2. sofern noch kein Einkommensteuerbe-
scheid vorliegt, durch Vorlage einer Be-
scheinigung eines Angehörigen der 
steuerberatenden Berufe oder  

3. bei erstmaliger Aufnahme der selbst-
ständigen Tätigkeit durch Vorlage des 
Einkommensteuerbescheides des Vor-
jahres sowie durch Vorlage der kassen-
ärztlichen Zulassung, oder 

4. durch sonstigen geeigneten Nachweis; 
insbesondere Sozialversicherungsmel-
dungen. 

(7)Mitglieder, bei denen gemäß § 9 Abs. 3 alle 
Mitgliedschaftsrechte ruhen, sind nach Voll-
endung des 55. Lebensjahres zur Beitrags-
zahlung weder berechtigt noch verpflichtet. 

 
(8)Mitglieder, bei denen die Voraussetzungen 

von § 9 Abs. 1 vorliegen und die nicht oder 
nicht vollständig von der Beitragspflicht be-
freit sind, leisten einen Beitrag in Höhe von 
mindestens 1/10 des Höchstbeitrages zur 
gesetzlichen Rentenversicherung. 

 
 

§ 29 Verjährung 
 
Für die Verjährung der satzungsgemäßen An-
sprüche auf Leistungen und Beiträge gelten 
die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches entsprechend. 
 
 

§ 30 Zusätzliche freiwillige Beiträge 
 
(1) Es können zusätzliche freiwillige Beiträge 

entrichtet werden, sofern keine Pflichtbei-
träge rückständig sind; § 31 Abs. 5 Satz 2 
gilt entsprechend. Zusätzliche freiwillige 
Beiträge dürfen jedoch zusammen mit den 
Pflichtbeiträgen 150 vom Hundert des 
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Höchstbeitrages zur gesetzlichen Renten-
versicherung nicht überschreiten; Pflicht-
beiträge für Vorjahre bleiben unberück-
sichtigt. 

 
(2) Zusätzliche freiwillige Beiträge können auf 

Antrag nur innerhalb des laufenden Ge-
schäftsjahres berücksichtigt werden. Sie 
sind nach Schluss des Geschäftsjahres, in 
dem sie entrichtet werden, auf später fäl-
lige Pflichtbeiträge nicht verrechenbar. 

 
 

§ 31 Beitragsverfahren 
 
(1)Die Beiträge sind Monatsbeiträge. Die Bei-

träge sind bis zum 28. Kalendertag eines 
Monats zu entrichten. Die Beitragspflicht 
beginnt mit dem Tag der Erlangung der Mit-
gliedschaft. 

 
(2)Die Höhe der zusätzlichen Beiträge kann 

auf Antrag angepasst werden. 
 
(3)Bei Mitgliedern, die nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 

aus dem Versorgungswerk ausscheiden, 
endet die Beitragspflicht mit dem Tag des 
Ausscheidens. Im Fall des Ausscheidens 
durch Tod gem. § 11 Abs. 1 Nr. 1 endet die 
Beitragspflicht mit Ablauf des Monats, der 
dem Sterbemonat vorgeht. 

 
(4)Beitragsrückstände werden gemäß § 366 

Abs. 2 BGB getilgt. Das Bestimmungsrecht 
des Schuldners entfällt. Besteht am Ende 
des Geschäftsjahres ein Beitragsrückstand, 
so ist ein im Laufe des Geschäftsjahres ent-
richteter freiwilliger Beitrag auf diesen 
Rückstand zu verrechnen. 

 
(5)Nach Eintritt des Rentenfalles können Bei-

träge nicht mehr geleistet werden. Dies gilt 
nicht für rückständige Pflichtbeiträge, die 
von Dritten entrichtet werden; § 33 Abs. 3 
und 4 bleiben unberührt. Als Eintritt des 
Rentenfalles bei einer Berufsunfähigkeits-
rente gilt der Zeitpunkt, der als Beginn der 
medizinischen Beeinträchtigungen iSd § 16 
Abs. 1 und 2, die eine Berufsunfähigkeit be-
gründen, vom Gutachter festgestellt wird. 

 
(6)Auf Beiträge, die am Ende eines Kalender-

monats im Rückstand sind, ist jeweils ein 
Säumniszuschlag in Höhe von monatlich 1 
v.H. der rückständigen Beiträge zu erhe-

ben. Das Mitglied hat die durch die Einzie-
hung der Beiträge entstandenen Kosten zu 
tragen. Säumniszuschlag und Kosten wer-
den entsprechend § 367 Abs. 1 BGB getilgt. 
Das Bestimmungsrecht des Schuldners ent-
fällt. 

 
(7)Beiträge und Nebenforderungen, mit denen 

ein Mitglied sich in Verzug befindet, werden 
aufgrund eines Beitragsbescheides, der den 
Rückstand beziffert, beigetrieben, die Bei-
träge jedoch nur bis zum Eintritt des Ren-
tenfalles. Soweit die rückständigen Beiträge 
nicht beigetrieben sind, werden diese Bei-
träge nicht für die Ermittlung des aus Bei-
tragszahlungen erworbenen monatlichen 
Beitragsquotienten gem. § 17 Abs. 1 i. V. 
m. Abs. 6 herangezogen. 

 
(8)Das Versorgungswerk kann zur Tilgung von 

Beitragsrückständen Absprachen treffen. In 
besonderen Härtefällen können Beitrags-
rückstände und auf Antrag Säumniszu-
schläge und Kosten ganz oder teilweise nie-
dergeschlagen werden. Der Verwaltungsrat 
kann dazu Richtlinien beschließen. 

 
(9)Jede Änderung eines endgültig festgesetz-

ten Beitrages wirkt nach Vorlage der erfor-
derlichen Nachweise ab Änderung der Ein-
kommensverhältnisse, wenn sie innerhalb 
von 3 Monaten beantragt wird, ansonsten 
vom Eingang des Antrages ab für die Zu-
kunft. 

 
(10) Beiträge sind bargeldlos durch Last-

schriftverfahren zu entrichten. Jedes Mit-
glied ist zur Angabe einer Kontoverbindung 
verpflichtet. 

 
 

§ 32 Überleitung der Beiträge 
 
(1)Endet die Mitgliedschaft gemäß § 11 Abs. 1 

Nr. 2, werden die bisher beim Versorgungs-
werk entrichteten Beiträge auf Antrag ganz 
oder teilweise an die Versorgungseinrich-
tung des neuen Kammerbereiches übertra-
gen. Der Antrag auf Übertragung muss in-
nerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Mo-
naten nach Beendigung der Mitgliedschaft 
nach Satz 1 gestellt werden. Entsprechen-
des gilt, wenn die Mitgliedschaft in einer an-
deren durch Ge-setz angeordneten oder auf 
Gesetz beruhenden öffentlich-rechtlichen 
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Versorgungseinrichtung der psychothera-
peutischen Berufe erlischt und die Pflicht-
mitgliedschaft im Versorgungswerk eintritt. 

 
(2)Während eines rechtshängigen Eheschei-

dungsverfahrens ruht abweichend von Abs. 
1 die Übertragungsverpflichtung bis zur 
Rechtskraft der Entscheidung über den Ver-
sorgungsausgleich. 

 
(3)Eine Verzinsung der zu übertragenden Bei-

träge findet nicht statt. 
 
 

V. Nachversicherung 
 

§ 33 Nachversicherung 
 
(1)Wird Antrag auf Durchführung der Nach-

versicherung gemäß § 186 SGB VI gestellt, 
wird die Nachversicherung entsprechend 
den nachfolgenden Bestimmungen durch-
geführt. 

 
(2)Mitglieder, deren Mitgliedschaft beim Ver-

sorgungswerk beim Ausscheiden aus der 
für die Nachversicherung maßgebenden 
Beschäftigung kraft Gesetzes begründet 
war oder innerhalb eines Jahres nach dem 
Ausscheiden aus der für die Nachversiche-
rung maßgebenden Beschäftigung begrün-
det wird, können nachversichert werden. 

 
(3)Der Antrag auf Durchführung der Nachver-

sicherung ist innerhalb von 12 Monaten 
nach dem Eintritt der Voraussetzungen für 
die Nachversicherung zu stellen. Ist die o-
der der Nachzuversichernde verstorben, so 
steht das Antragsrecht der Witwe bzw. dem 
Witwer zu. Ist eine Witwe bzw. ein Witwer 
nicht vorhanden, so können alle Waisen ge-
meinsam und, wenn auch keine Waisen 
vorhanden sind, jeder frühere Ehegatte den 
Antrag stellen. 

 
(4)Das Versorgungswerk nimmt die Nachver-

sicherungsbeiträge inklusive der Dynamik-
beträge nach § 181 Abs. 4 SGB VI als eine 
Summe entgegen. Sie werden dem Kalen-
derjahr zugeordnet, in dem der Eingang der 
Nachversicherungsbeiträge erfolgt. Der 
Jahresbetrag der beitragsgerechten Ren-
tenanwartschaft aus der Nachversicherung 
ergibt sich, indem der Quotient aus den 
Nachversicherungsbeiträgen inklusive der 
Dynamikbeträge zu dem Höchstbeitrag der 

Deutschen Rentenversicherung des Mo-
nats, in dem die Zahlung erfolgte, gebildet 
wird, multipliziert mit dem Rentensteige-
rungsbetrag nach § 17 Abs. 5 und dem Fak-
tor der Tabelle in § 17 Abs. 4, der dem er-
reichten Alter im Kalenderjahr des Eingangs 
des Nachversicherungsbeitrages entspricht. 

 
 

VI. Verwendung der Mittel und  
Rechnungslegung 

 
§ 34 Verwendung der Mittel, 

Vermögensanlage 
 
(1)Die Mittel des Versorgungswerks dürfen nur 

für satzungsgemäße Leistungen, notwen-
dige Verwaltungskosten und sonstige zur 
Erfüllung der Aufgaben des Versorgungs-
werks erforderliche Aufwendungen sowie 
zur Bildung erforderlicher Rücklagen und 
Rückstellungen verwendet werden. Die Mit-
tel des Versorgungswerkes sind getrennt 
und gesondert von den Mitteln der Psycho-
therapeutenkammer zu verwalten. 

 
(2)Das gebundene Vermögen des Versor-

gungswerks ist, soweit es nicht zur De-
ckung der laufenden Ausgaben bereitzuhal-
ten ist, entsprechend den Bestimmungen 
des Gesetzes für die Beaufsichtigung der 
Versicherungsunternehmen und der Ver-
sorgungswerke der Freien Berufe im Land 
Nordrhein-Westfalen vom 20.4.1999 sowie 
der dazu erlassenen Versicherungsauf-
sichtsverordnung anzulegen. 

 
 

§ 35 Rechnungslegung,  
Leistungsverbesserungen 

 
(1)Der Verwaltungsrat hat nach Ablauf des 

Geschäftsjahres einen Jahresabschluss 
nebst Lagebericht aufzustellen. Die in den 
Jahresabschluss einzustellende Deckungs-
rückstellung ist durch eine versicherungs-
mathematische Sachverständige oder einen 
versicherungsmathematischen Sachver-
ständigen im Rahmen eines Gutachtens zu 
errechnen. Der Verwaltungsrat kann die Bil-
dung von Reserven als Teil der Deckungs-
rückstellung beschließen. Das Nähere re-
gelt der technische Geschäftsplan. Der Jah-
resabschluss nebst Lagebericht sowie das 
versicherungsmathematische Gutachten 
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und der Prüfungsbericht der Abschlussprü-
ferin oder des Abschlussprüfers sind der 
Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Feststel-
lung des Jahresabschlusses nebst Lagebe-
richt und die Entlastung des Verwaltungs-
rates durch die Vertreterversammlung sind 
der Versicherungsaufsichtsbehörde nach-
zuweisen. 

 
(2)Zur Deckung von Fehlbeträgen ist eine Ver-

lustrücklage zu bilden. Dieser Rücklage sind 
jeweils mindestens 5 vom Hundert des sich 
nach der Gewinn- und Verlustrechnung zu 
errechnenden Rohüberschusses zuzufüh-
ren, bis sie mindestens 2,5 vom Hundert 
der Deckungsrückstellung erreicht oder 
nach Inanspruchnahme wieder erreicht hat. 
Ein sich darüber hinaus ergebender Roh-
überschuss ist der Rückstellung für sat-
zungsgemäße Überschussbeteiligung zuzu-
führen. 

 
(3)Die Rückstellung für satzungsgemäße 

Überschussbeteiligung ist – soweit sie nicht 
zur Deckung eines Fehlbetrages heranzu-
ziehen ist – nur zur Verbesserung der Ver-
sorgungsleistungen, zur Verstärkung der 
versicherungsmathematischen Rückstellun-
gen oder zur Anpassung der Rechnungs-
grundlagen zu verwenden. Eine Verbesse-
rung der Versorgungsleistungen soll durch-
geführt werden, wenn sie zu nennenswer-
ten Ergebnissen führt. Darüber entscheidet 
auf Vorschlag des Verwaltungsrates die 
Vertreterversammlung. Der Beschluss be-
darf der Genehmigung der Versicherungs-
aufsichtsbehörde. 

 
(4)Ein sich ergebender Fehlbetrag ist aus der 

Verlustrücklage und - soweit diese nicht 
ausreicht - aus der Rückstellung für sat-
zungsgemäße Überschussbeteiligung zu 
decken. Ein danach verbleibender Bilanz-
verlust ist durch Herabsetzung der Leistun-
gen oder durch Erhöhung der Beiträge oder 
durch beide Maßnahmen auszugleichen. 
Abs. 3 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend. 

 
(5)Der Jahresabschluss nebst Lagebericht ist 

unter Einbeziehung der Buchführung durch 
eine Abschlussprüferin oder einen Ab-
schlussprüfer zu prüfen. 

 
 

VII. Verfahren 
 

§ 36 Rechtsweg  
 
Die Bescheide des Versorgungswerkes sind im 
Verwaltungsrechtsweg anfechtbar. 
 
 

§ 37 Informationspflicht des  
Versorgungswerkes 

 
Dem Versorgungswerk obliegt die allgemeine 
Aufklärung seiner Mitglieder und der sonstigen 
Leistungsberechtigten über deren Rechte und 
Pflichten. 
 
 

§ 38 Bekanntmachungen 
 
Vorbehaltlich entgegenstehender Regelungen 
erfolgen Bekanntmachungen des Versor-
gungswerks durch einfaches Schreiben an die 
Mitglieder, durch Veröffentlichung im Psycho-
therapeutenjournal oder durch Veröffentli-
chung auf der Internetseite des Versorgungs-
werks. 
 
 

§ 39 Auskunfts- und 
Mitteilungspflichten 

 
(1)Mitglieder und sonstige Leistungsberech-

tigte sind verpflichtet, dem Versorgungs-
werk diejenigen Auskünfte zu erteilen, die 
für die Feststellung der Mitgliedschaft sowie 
von Art und Umfang der Beitragspflicht o-
der Versorgungsleistungen erforderlich 
sind. 

 
(2)Wohnsitzwechsel und nachträgliche Verän-

derungen, die für die Feststellung von Art 
und Umfang der Beitragspflicht oder der 
Versorgungsleistungen erheblich sind, sind 
dem Versorgungswerk unaufgefordert mit-
zuteilen. 

 
(3)Die Mitglieder haben auf ihre Ersterfassung 

hinzuwirken, sofern das Versorgungswerk 
ihnen nicht innerhalb von drei Monaten ab 
Erwerb der Mitgliedschaft eine Mitglieds-
nummer zugeteilt hat. 

 
 

§ 40 Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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§ 41 Erfüllungsort, Gerichtsstand 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des 
Versorgungswerks. 
 
 

VIII. Übergangsbestimmungen 
 

§ 42 Befreiung von der Mitgliedschaft  
oder der Beitragspflicht 

 
(1)Mitglieder der Psychotherapeutenkammer, 

die am 1.1.2004 der Psychotherapeuten-
kammer Nordrhein-Westfalen angehören, 
das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben (Gründungsmitglieder), werden auf 
Antrag von der Mitgliedschaft im Versor-
gungswerk oder von der Beitragspflicht 
ganz oder teilweise befreit.  

 
 
(2)Mitglieder der Psychotherapeutenkammer, 

die am 1.1.2004 der Psychotherapeuten-
kammer Nordrhein-Westfalen angehören, 
das 40. Lebensjahr, aber noch nicht das 63. 
Lebensjahr vollendet haben (Gründungs-
mitglieder) sowie nicht berufsunfähig sind, 
können auf Antrag Mitglied des Versor-
gungswerks werden. 

 
(3)Gründungsmitglieder können auf Antrag ei-

nen Pflichtbeitrag in Zehntelstufen von 
1/10 bis 10/10 des Höchstbeitrages zur ge-
setzlichen Rentenversicherung entrichten. 
Auf Antrag ist eine Wiederfestsetzung zu 
dem ursprünglich festgesetzten Pflichtbei-
trag gem. Satz 1 möglich. 

 
(4)Durch eine volle Beitragsbefreiung wird die 

Mitgliedschaft beendet. 
 
(5)Ein Befreiungsantrag nach Abs. 1 oder ein 

Mitgliedschaftsantrag nach Abs. 2 kann nur 
berücksichtigt werden, wenn er schriftlich 
oder in Textform spätestens innerhalb einer 
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach In-
krafttreten dieser Satzung beim Versor-
gungswerk eingegangen ist. Die Befreiung 
erfolgt mit Wirkung auf den Zeitpunkt, in 
dem die Voraussetzungen erfüllt werden.  

 
(6)Wer von der Mitgliedschaft ganz befreit ist, 

kann vor Vollendung des 40. Lebensjahres 
durch schriftliche Erklärung oder in Text-
form auf die Befreiung mit Wirkung vom 
Beginn des nächsten Monats an verzichten. 

Dieser Verzichtserklärung kann vom Ver-
waltungsrat nur stattgegeben werden, 
wenn eine Untersuchung über den Gesund-
heitszustand durch die Vertrauensärztin o-
der den Vertrauensarzt bzw. Psychothera-
peutin oder Psychotherapeuten des Versor-
gungswerkes auf Kosten der Antragstellerin 
oder des Antragstellers bestätigt, dass 
keine Berufsunfähigkeit vorliegt. 

 
(7)Von den Festlegungen in § 4 Abs. 1 S. 1 

kann in der ersten Wahlperiode des Verwal-
tungsrates mit der Maßgabe abgewichen 
werden, dass nicht mindestens drei Mitglie-
der des Verwaltungsrats dem Versorgungs-
werk angehören müssen. 

 
 
 
 
 

§ 42 a Wahl und Zusammentreten 
der Vertreterversammlung 

 
(1) Die Mitglieder der ersten Vertreterver-

sammlung müssen bis zum 30.9.2006 ge-
wählt werden und zur konstituierenden 
Sitzung zusammentreten. Ersatzmitglieder 
rücken in der festgelegten Reihenfolge 
nach. 

 
(2) Werden Mitglieder einer Psychotherapeu-

tenkammer eines anderen Bundeslandes 
über einen Staatsvertrag oder ein Verwal-
tungsabkommen Mitglied des Versor-
gungswerkes, erfolgt die Entsendung einer 
entsprechenden Anzahl von Mitgliedern in 
die Vertreterversammlung gemäß § 3 a zur 
jeweils nächsten Wahlperiode. 

 
 
VIIIa. Besondere Vorschriften für die 
Ostdeutsche Psychotherapeutenkam-
mer 
 

§ 42 b Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitglieder der Ostdeutschen Psycho-

therapeutenkammer, die das 63. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, werden 
Mitglieder des Versorgungswerkes der Psy-
chotherapeutenkammer im Land Nord-
rhein-Westfalen. 

 
(2) Die Vorschriften zur Mitgliedschaft und die 

Übergangsbestimmungen finden auf die 
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Mitglieder der Ostdeutschen Psychothera-
peutenkammer entsprechende Anwendung 
mit folgenden Maßgaben: 

 
1. § 8 und § 42 sind mit der Maßgabe 

anzuwenden, dass an die Stelle des 
1. Januar 2004 als Stichtag der 
1. Juli 2010 tritt; 

 
2. § 42 Abs. 5 ist mit der Maßgabe an-

zuwenden, dass an die Stelle des In-
krafttretens der Satzung des Versor-
gungswerkes als Fristbeginn der 
1. Juli 2010 tritt. 

 
 

§ 42 c Rechte und Pflichten 
 
(1) Die Rechte und Pflichten der Mitglieder und 

sonstigen Leistungsberechtigten des Ver-
sorgungswerkes nach § 42b ergeben sich 
aus der entsprechenden Anwendung der 
Vorschriften dieser Satzung sowie aus den 
satzungsgemäß getroffenen Maßnahmen 
der zuständigen Organe. 

 
(2) Bei der Berechnung von Antragsfristen und 

bei Stichtagsfristen ist für Mitglieder des 
Versorgungswerkes nach § 42b als Stichtag 
der 1. Juli 2010 maßgebend. 

 
 

§ 42 d Auskünfte 
 
Das Versorgungswerk kann von der Ostdeut-
schen Psychotherapeutenkammer Auskünfte 
über die Mitglieder und sonstigen Leistungsbe-
rechtigten einholen, soweit die Auskünfte für 
die Feststellung des Beginns, der Beendigung 
oder des Wechsels der Mitgliedschaft in einen 
anderen Kammerbereich, sowie für Art und 
Umfang der Beitragspflicht oder der Versor-
gungsleistung erforderlich sind. 
 
 

IX. Schlussbestimmungen 
 

§ 43 Beginn der Beitragspflicht 
 
Die Beitragspflicht beginnt am 01. Januar 
2004.  
 
 

§ 43 a Ausnahmevorschrift 
 

Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag des Ver-
sorgungswerks von einzelnen Vorschriften die-
ser Satzung Befreiung gewähren. Der Antrag 
bedarf der Zustimmung der Vertreterver-
sammlung. 
 
 

§ 44 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröf-
fentlichung in Kraft. 
 


